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Dringender Appell an die Intendant:innen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

  

Sehr geehrte Frau Dr. Wildermuth, 

 

morgen endet die Frist, um der KEF den Finanzbedarf Ihrer Rundfunkanstalt für die kommende 

Beitragsperiode zu melden. In Hintergrundgesprächen haben wir erfahren, dass die Intendant:in-

nen lediglich eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 2,5% im Jahr einkalkuliert haben 

sollen.  

 

Über diese Zahl sind wir irritiert, da sie bei weitem nicht ausreicht, um den Reallohnverlust durch 

die anhaltende Inflation auszugleichen.  

 

Mit dem letzten Tarifabschluss - weit unter der Inflationsrate - sind die Reallöhne im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk bereits deutlich gesunken. Das haben die Gewerkschaften nur deshalb mit-

getragen, weil damals unklar war, wie sich die Inflationsrate langfristig entwickeln wird. Diese 

Unklarheit gibt es nicht mehr: Die Inflationsrate hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt. 

Das muss der nächste Tarifabschluss berücksichtigen. Wir brauchen einen echten Inflationsaus-

gleich. Ein weiteres Absinken der Reallöhne wird der BJV nicht akzeptieren! 

 

Natürlich sehen wir die politisch aufgeheizte Diskussion um die Rundfunkbeiträge und die 

Schwierigkeit einer weiteren Erhöhung. Wenn es politisch gewollt ist, den Rundfunkbeitrag ein-

zufrieren, darf das aber keinesfalls auf Kosten der Löhne und Honorare passieren.  
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Gutes Programm braucht gute Mitarbeiter:innen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss at-

traktiver Arbeitgeber bleiben und sollte keine Tarife abschließen, die sogar die mageren Steige-

rungen unterschreiten die im öffentlichen Dienstes verhandelt wurden. Wer am Personal spart, 

spart an der Qualität des Programms.  

 

Unser Appell an Sie lautet deshalb: Melden Sie an, was erforderlich ist, um den Auftrag zu erfül-

len. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_________________________________      

Dennis Amour, LL.M. 

Geschäftsführer 

Rechtsanwalt 

 


